
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/10/24 1Ob543/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1956

Norm

ABGB §1037

ABGB §1358

ABGB §1406

Rechtssatz

Regreßanspruch des Übernehmers einer Tabakfabrik gegenüber dem Vorinhaber, dessen Verbindlichkeiten zu

bezahlen er sich anläßlich der Übernahme der Trafik gegenüber der Finanzlandesdirektion verpflichtet hat.

Entscheidungstexte

1 Ob 543/56

Entscheidungstext OGH 24.10.1956 1 Ob 543/56
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